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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1962

Norm

ABGB §1327 a

Rechtssatz

Falls die zur Zeit des Todes gegebenen Verhältnisse verläßlich beurteilen lassen, daß der Getötete künftig

unterhaltspflichtig geworden wäre (hier: gegenüber seiner Mutter), muß darauf Bedacht genommen werden.
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